
Vorlesungstermine im Sommersemester 2026 
 

Innerhalb des Sommersemesters 2026 werden die Vorlesungen zeitlich so verteilt, dass sie 
sinnvoll aufeinander aufbauen. Insbesondere wird Einkommensteuerrecht in der ersten 
Semesterhälfte vierstündig stattfinden, und das darauf aufbauende Unternehmenssteuerrecht 
folgt in der zweiten Semesterhälfte. Der Umfang der Veranstaltungen ändert sich dadurch nicht. 

 

Einkommensteuerrecht (2 SWS), 1. Semesterhälfte Do 14-16  
Fr 10-12 

Allgemeines Steuerrecht (2 SWS), 2. Semesterhälfte Do 14-16  
Fr 10-12 

  
  
Öffentliches Finanzrecht (1 SWS), 1. Semesterhälfte Do 16-18 
Unternehmenssteuerrecht II (1 SWS), 2. Semesterhälfte Do 16-18 
  

 

 


